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Antragsteller*in: Jörg Staudemeyer (KV Berlin-Kreisfrei)

Änderungsantrag zu K-5NEU

Von Zeile 1280 bis 1282 einfügen:
ordentliches Unterrichtsfach.
Um neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen eine inklusive Teilhabe an schulischen Unterrichts-
und Freizeitaktivitäten zu ermöglichen, müssen alle – neben dem Unterricht in Deutsch als
Zweitsprache und dem Erstsprachlichen Unterricht – von Anfang an einen Platz in einer Regelklasse
erhalten. Der vollständige Übergang in den Regelbetrieb sollte stufenweise erfolgen und auch nach
dem Übergang ein festgeschriebener Anspruch auf Förderung bestehen. Dafür muss Berlin ein
verbindliches alters- und kompetenzabhängiges mehrstufiges Übergangskonzept entwickeln. Zudem
sollten Sprachstand und fachliche Kenntnisse verbindlich mit einheitlichen Instrumenten erhoben
werden, sodass eine Kontinuität in der Bildungsbiografie gewährleitstet ist. Für diese Kontinuität
sollten Angebote für fachliches Lernen auch in der Erstsprache von Anfang an erfolgen.

Wir fordern die Aufstockung der Zuwendungen für die Träger, die psychosoziale Beratung, 

Begründung

Der Abschnitt versteht sich als Präzisierung der im direkt darüberstehenden Abschnitt getroffenen
Forderungen:

Migrations- und bildungspolitisches Ziel sollte es sein, einen „zügigen Übergang“ geflüchteter
und neu zugewanderter Kinderund Jugendlicher in den Regelbetrieb näher zu definieren und im
Schulgesetz festzuschreiben. Dazu sollte die Bildungsverwaltung verpflichtet werden, ein
mehrstufiges Übergangskonzept entwickeln, das mit einer Teilintegration beginnt und auch
weitergehende Förderung nach dem Übergang festschreibt. In anderen Bundesländern wie z.B.
in Schleswig-Holstein gibt es solche Konzepte bereits seit langem.
Auch die sehr sinnvolle Forderung, „Deutsch als Zweitsprache als ordentliches Unterrichtsfach“
zu etablieren, impliziert - neben der Entwicklung eines Curriculums und der Festschreibung von
DaZ als Prüfungsfach für das Lehramt in der Lehramtszugangsverordnung – eine Verankerung
des Faches als Schulfach in den Stundentafeln der Schulstufenverordnungen, also eines
verbindlichen Konzepts für einen mehrstufigen Übergang.

Die „positiven Erfahrungen“ bei der Aufnahme ukrainischer Geflüchteter bestehen auch darin, dass ein
Fokus auf die Kontinuität der Bildungsbiografie und ein Erreichen von Bildungsabschlüssen gelegt
wurde und dazu Erstsprachlicher Unterricht – wie von ukrainischen Bildungspolitiker*innen gefordert
und von der KMK gewünscht – in Berlin angeboten und sogar mit einem Schulversuch an zwei
Schulen als zweisprachiges Modellprojekt eingeführt wurde. Ein politisches Ziel in der nächsten
Legislaturperiode sollte darin bestehen, möglichst vielen Schüler*innen neben dem Erwerb der
deutschen Sprache fachliches Lernen auch in ihrer Erstsprache von Anfang an zu ermöglichen, damit
sie den Anschluss nicht verlieren und ggf. auch Unterrichtsinhalte erlernen können, die ihnen fehlen
und die sie nach dem Übergang in die Regelklasse für Bildungserfolg und den Erwerb von
Schulabschlüssen benötigen.
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Unterstützer*innen

Wilfried Stotzka (KV Berlin-Kreisfrei); Ulrich Meuel (KV Berlin-Kreisfrei); Linda Guzzetti (KV Berlin-
Kreisfrei); Fiona El Kehal (KV Berlin-Kreisfrei); Werner Behrendt (KV Pankow); Carola Ehrlich-Cypra (KV
Berlin-Pankow); Tonia Budelmann (KV Berlin-Pankow); Miriam Wirsing (KV Berlin-Friedrichshain/
Kreuzberg); Markus Schopp (KV Berlin-Mitte); Lydia Krüger (KV Berlin-Pankow); Birgit Vasiliades (KV
Berlin-Steglitz/Zehlendorf); Svenja Borgschulte (KV Berlin-Pankow); Johannes Mihram (KV Berlin-
Mitte); Stefan Nowack (KV Berlin-Kreisfrei); Jenni Winterhagen (KV Berlin-Pankow); Britta Eiben-Zach
(KV Berlin-Mitte)
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